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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1971

Norm

ABGB §1304 C

StVO §52 Z9c

Rechtssatz

Verschuldensteilung 1 : 3 zum Nachteil des Konstrukteurs einer mit schweren Konstruktionsfehlern behafteten

provisorischen Pontonbrücke im Verhältnis zu dem mit einer zu schweren Planierraupe im Rückwärtsgang diese

Brücke befahrenden anschließend tödlich Verunglückten und dem diesem die Überfahrt empfehlenden Arbeitgeber.
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